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Die neue  
Gemeindechronik
von St. Martin.
Alles über die Geschichte unseres Ortes

Die neue Gemeindechronik  
von St. Martin im Innkreis –  
ein Nachschlagewerk, das  
in keinem Haus fehlen darf !
Zahlreiche Bilder, Berichte,  
Geschichten und Zeitdokumente 
zu fast allen Fragen der beinahe 
1000-jährigen Ortsgeschichte. 

Jetzt zum 

Vorzugspreis von

€ 39,90
im Gemeindeamt und  

an Verkaufsstellen  

im ganzen Ort  

erhältlich.
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Die neue Gemeindechronik erscheint noch vor Weihnachten! 
 

Nach den Lieferschwierigkeiten im November wurde uns seitens der Druckerei nun 
mitgeteilt, dass die neue St. Martiner Gemeindechronik bis spätestens 15. Dezember noch 
bei uns eintreffen wird! Auch wenn die offizielle Präsentation erst im neuen Jahr stattfinden 
wird, kann das umfangreiche Nachschlagewerk ab diesem Zeitpunkt bereits käuflich 
erworben werden, um so zu Weihnachten schon unter manchem Christbaum für Freude zu 
sorgen! 
Der Preis für die 352 Seiten umfassende Gemeindechronik beträgt € 39,90. 
Verkaufsstellen: Raiffeisenbank, Sparkasse, Trafik & Postpartner Reisinger und Trafik Maier 
und natürlich das Marktgemeindeamt. 
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Aus dem Gemeinderat Stellenausschreibungen

Stellenausschreibungen 
 
Die Marktgemeinde St. Martin im Innkreis schreibt gemäß §§ 8 und 9 des OÖ. Gemeinde-, 
Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 (kurz: Oö. GDG 2002) i.d.g.F. folgende Dienstposten 
geschlechtsneutral und öffentlich aus: 

Bauhofmitarbeiter/in 
 
Geplanter Dienstbeginn:  Jänner 2022 
Beschäftigungsausmaß:  Vollbeschäftigung (40 Wochenstunden), unbefristet 
Entlohnung: Als Vertragsbedienstete/r in der Einreihung GD 19.1. mit der Gehaltszulage von 
+75% auf GD 18. Das Mindestgehalt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung der 
Vordienstzeiten mindestens € 2.219,58 brutto bei Vollbeschäftigung.  
Aufgabenbereich: 
Abwechslungsreiche, vielseitige und handwerkliche Tätigkeiten im gesamten Gemeinde-
bereich (Instandhaltung, Pflege und Wartung der gemeindeeigenen Anlagen, Gebäude und 
Fahrzeuge, Straßen, Wasserversorgung, Kanal, Grünflächen und Freizeiteinrichtungen, sowie 
sonst. Tätigkeiten im Rahmen des Bauhofbetriebes).  
Durchführung des Winterdienstes und Badewart/in mit Inkasso im Freibad 

Bericht von der ersten „Arbeits-
sitzung“ des neuen Gemeindera-
tes am 17.11.2021

Der Einstieg für alle neuen Mitglie-
der des Gemeinderates (10 von 19)
stand im Zeichen einer 16 Punkte 
umfassenden Tagesordnung, in 
der sich durchaus anspruchsvolle 
Themen verbargen.
Die meisten Punkte hatten freilich 
eine Vorgeschichte, die nicht al-
len bekannt war. Dies erhöhte für 
unseren Bürgermeister den Erklä-
rungsaufwand beträchtlich.
Zubau und Sanierung MMS, Auf-
tragsvergabe für ein neues Ein-
satzfahrzeug der FF Troßkolm und 
die Annahme eines Darlehensver-
trages für den Kauf des Sparkas-
sengebäudes wurden abgehandelt.
Der Finanzierungsplan für die 
MMS wurde dem zu erwartenden 
Kostenrahmen von rund € 2 Mio. 
angepasst.
Den Zuschlag für die Lieferung des

fälle im kommenden Jahr über der 
normalen Preisentwicklung liegen 
wird.
Freibadtarif ab 2022
Bei den Freibadtarifen geht der Ge-
meinderat davon aus, dass zu den 
bisherigen Tarifstrukturen zurück-
gekehrt werden kann (Rückkehr 
der Saisonkarten). Allerdings war 
es auch bei diesen Tarifen unver-
meidlich, der normalen Preisent-
wicklung entsprechend eine An-
passung vorzunehmen.

Verlängert wurde der Pachtvertrag 
mit der Pfarre für den Kinderspiel-
platz um weitere 20 Jahre.
Beschlossen wurden weiters die 
Richtpreise für die in einem zwei-
ten Bieterverfahren zum Verkauf 
stehenden fünf Wohnungen in Jen-
seits 74.
Eine Reihung der Prioritäten bei 
den zukünftigen Vorhaben war für 
den Voranschlag 2022 nötig.

neuen KLF-A für die FF Troßkolm 
erhielt die Firma Rosenbauer, das 
Fahrzeug soll 2022 geliefert wer-
den, Kosten für die Marktgemeinde 
in Höhe von rund € 120.000 sind 
2022 aufzubringen.
Der auf € 300.000 lautende Kre-
ditvertrag für die Anschaffung des 
Gebäudes Diesseits 11 wurde be-
schlossen, Kreditgeber ist in die-
sem Fall die Kommunalkredit Aus-
tria AG.
Gebühren und Hebesätze 2022
Die Entwicklung der Gemeindeab-
gaben berührt jede/n Gemeinde-
bürger/in und ist daher immer von 
besonderem Interesse. Gleich-
zeitig gibt die Aufsichtsbehörde 
die Rahmenbedingungen vor.
Für 2022 erfordern diese eine Er-
höhung der Sätze um 2,9 %. Im 
Bereich Abfallentsorgung muss die 
Erhöhung der Grundgebühr aber 
mit 5 % bemessen werden, weil 
die Entsorgung der biogenen Ab
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Allgemeine Voraussetzungen: 
• Erfüllung der im § 17 des Oö. GDG 2002 i.d.g.F. enthaltenen Voraussetzungen durch 

Vorlage entsprechender Nachweise 
• Für männliche Bewerber: erfüllter Präsenz- bzw. Zivildienst 
• Lehrabschluss in einem einschlägigen handwerklichen Beruf oder Ablegung der 

Facharbeiteraufstiegsprüfung 
Besondere Voraussetzungen: 
• Körperliche und gesundheitliche Eignung, hohes Maß an Selbstständigkeit, Zuver-

lässigkeit, gute Umgangsformen, freundliches Auftreten, Bereitschaft zur Teamarbeit 
werden erwartet 

• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
• Führerschein B erforderlich, F oder evtl. C, E erwünscht – kann nachgeholt werden 
• Rettungsschwimmer (mind. Helfer Schein) erwünscht – kann nachgeholt werden 
• 16 stündiger Erste-Hilfe-Kurs (nicht älter als 4 Jahre) erwünscht – kann nachgeholt 

werden 
• Bereitschaft zu Überstunden, wenn erforderlich auch Sonn- u. Feiertagsdienste 
• Sorgfältige und fachgerechte Erfüllung der angeordneten Tätigkeiten 
• Bereitschaft zur Ausbildung und Weiterbildung zum Erwerb der fachspezifischen 

Anforderungen und Kenntnisse 
• Bereitschaft zur Immunisierung gegen Covid-19 

 

Stützpädagoge/in ODER Stützhelfer/in Kindergarten 
 

Beschäftigungsausmaß: 
Stützpädagoge/in: teilzeitbeschäftigt mit 22,75 Wochenstunden (das sind 56,88% der 
Vollbeschäftigung) ODER 
Stützhelfer/in: teilzeitbeschäftigt mit 19,75 Wochenstunden (das sind 49,38% der 
Vollbeschäftigung). 
Dienstbeginn: 21.02.2022, befristetes Dienstverhältnis 
Entlohnung: Die Entlohnung richtet sich nach der Entlohnungsgruppe KBP 
(Stützpädagoge/in) ODER GD 22.3 (Stützhelfer/in). 
Aufgaben: 
• Unterstützung in der Bewältigung der Alltagsroutine und bei der Eingliederung in 

Spielprozesse  
• Gezielte Fördermaßnahmen durchführen 
• Eingehen auf individuelle Bedürfnisse des Kindes 
• Prozessbegleitende Zusammenarbeit mit der gruppenführenden Pädagogin 

Allgemeine Voraussetzungen: 
• Stützpädagoge/in: fachliche Voraussetzung gemäß §§ 4 ff. Oö. Kinderbetreuungs-

Dienstgesetz 2014 i.d.g.F. erforderlich ODER 
Stützhelfer/in: Ausbildung zur Stützhelfer/in wäre erwünscht 

• Die persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der 
Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind 

• Österr. Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates  
• Für männliche Bewerber: erfüllter Präsenz- bzw. Zivildienst 
• Bereitschaft zur Immunisierung gegen Covid-19 

Besondere Voraussetzungen: 
• Sensibler und liebevoller Umgang mit Kindern 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Bereitschaft zur Immunisierung gegen Covid-19 
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Stellenausschreibungen
 

Sprachförderpädagog(e)/in Kindergarten 
 
Beschäftigungsausmaß: teilzeitbeschäftigt 18 Wochenstunden (45% d. Vollbeschäftigung).  
Dienstbeginn: ab sofort, befristet auf die Dauer der Sprachförderung 
Entlohnung: Die Entlohnung richtet sich nach der Entlohnungsgruppe KBP. Das 
Mindestgehalt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung der Vordienstzeiten 
mindestens € 2.435,-- brutto bei Vollbeschäftigung.  
Aufgaben: 
• Durchführung der Sprachförderung bei Kindern mit erhöhtem Sprachförderbedarf. 
• Zusammenarbeit und Reflexion mit den gruppenführenden Pädagoginnen, sowie mit der 

Kindergartenleitung. 
• Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der Kinder. 

Allgemeine Voraussetzungen: 
• Abgeschlossene Ausbildung zum/r Kindergartenpädagogen/in, Hortpädagogen/in mit 

BAKIP bzw. BAfEP Abschluss, Volksschullehrer/in bzw. Sprachlehrer/in. 
o Lehrgang „Frühe sprachliche Förderung in Oö. Kindergärten“ 

• Erforderliche Qualifikation für Volksschullehrer/innen u. Sprachlehrer/innen: 
o Lehrgang „Frühe sprachliche Förderung in Oö. Kindergärten“  
o Lehramtsstudium für die Primarstufe mit dem Schwerpunkt „Elementarpädagogik im 

Umfang von 60 EC oder 
o Lehramtsstudium für die Primarstufe mit dem Schwerpunkt „Sprachliche Bildung“ im 

Umfang von 60 EC. 
• Persönliche und gesundheitliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben. 
• Österr. Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates. 
• Volle Handlungsfähigkeit und einwandfreies Vorleben. 
• Für männliche Bewerber: erfüllter Präsenz- bzw. Zivildienst. 

Besondere Voraussetzungen: 
• Sensibler und liebevoller Umgang mit Kindern 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Bereitschaft zur Immunisierung gegen Covid-19 

 
A u s w a h l v e r f a h r e n :  

Das Auswahlverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des OÖ Gemeindedienstrechts- und 
Gehaltsgesetzes 2002. Die Marktgemeinde behält sich vor, Vorstellungsgespräche zu führen, 
leistet jedoch für die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstandenen Kosten keinen 
Ersatz. 
Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte mit den entsprechenden (wie Lebenslauf, 
Zeugnisse, Foto, Dienstzeitbestätigungen, Strafregisterauszug, Staatsbürgerschaftsnachweis 
und Geburtsurkunde), bis 

spätestens 15.12.2021 
an das Marktgemeindeamt St. Martin im Innkreis, Diesseits 184, 4973 St. Martin im Innkreis, 
z.H. Frau Karina Lechner-Reitinger oder per E-Mail an k.lechner-reitinger@st-martin-
innkreis.at. Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen werden Bewerbungen, die nach dem 
15.12.2021 einlangen, nicht mehr berücksichtigt. 


